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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrqtes

Offentliche Sitzung vom 09. April 2018

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
i) Abönderung der Ergönzungsverordnung vom 01.07.1961
betreffend die Gewichtsbeschrönkung im Teilstück
Kehrweg, zwischen der Kreuzung Kehrweg/Eichenberg und
Longesthol/Am Blech

DER STADTRAT,

ln Anbetrocht doss zwischen dem Kreuzungsbereich Kehruveg / Eichenberg und Am
Blech / Longesthol eine Tonnogebegrenzung (2To) besteht

ln Anbetrocht doss onlösslich von Heimspielen der KAS Eupen ein Teil des
Kehnrueges ous Sicherheitsgründen gesperrt ist

ln Anbetrocht doss ein gróßeres Fohneug, kommend vom Schönefeldenrueg über
Eichenberg in Richtung Longesthol, im Kreuzungsbereich nicht wenden und '

zuruckfohren konn, wenn ein Teil des Kehnrueges gesperrt ¡st

Noch Kenntnisnohme der Mitteilung von Frou Docteur, doss die Begrenzung ouf 2To
nicht mehr ongebrocht ist do hier bereits schwere große PKW dos Gewicht eneicht
hoben und den Berg nicht runterfohren dürfen;

ln Anbetrocht doss es sich ous Verkehrssicherheitsgründen empf¡ehlt die
Ergönzungsverordnung betreffend die Gewichtsbeschrönkung im Teilstück Kehnrueg,
zwischen der Kreuzung Kehrweg / Eichenberg und Longesthol / Am Blech vom
01.07.1961 (Aftikel 6) dohingehend obzuöndem, doss dos zulössige Höchstgewicht
ouf 3,5To hinoufgesetzt wird;

Noch Durchsicht des Gutochtens von Frou J, Docteur des Öffentlichen Dienstes der
Wollonie und von Herm Polizeikommissor D. Boltus,

Aufgrund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Aufgrund des Gese?es über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung riber den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

die Ergönzungs-

Noch Kenntnisnohme folgender lntervention:

Auf Vorschlog
Boukommission;

des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der

beschließt
einstimmig,



die Abönderung der Ergönzungsverordnung betreffend die Gewichtsbeschrönkung im
Teilstück Kehnrueg, zwischen der Kreuzung Kehruveg / Eichenberg und Longesthol /
Am Blech vom 01,07.1961 (Rrt¡t<et 6) zu genehmigen und die stödtische
Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel entsprechend
onzupossen:

Artikel 1:

Die im Artikel 6 der Ergönzungsverordnung vom 01.07.1961 en¡vöhnte
Gewichtsbeschrönkung von 2 T im Teilstück Kehnrueg, zwischen der Kreuzung
Kehrweg / Eichenberg und Longesthol/ Am Blech wird ouf 3,5 T erhöht

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch dos Aufstellen der Verkehrsschilder vom
Typ C21, mit dem Vermerk,,3,5Tu, on den in Froge kommenden Stellen.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
loko len De mokrotie u nd der Dezentrolisierun g ve röffentlicht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen zur
Genehmigung unterbreitet
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